
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Vorstandsmitglieder, liebe Jägerinnen und Jäger, 

Im Namen der Jagdgruppe Rindermatt möchten wir einen Antrag an die Versammlung stel-
len, der für die Verantwortlichen der neuen Jagdbetriebsvorschriften wegweisend sein soll. 

Ausgangslage: 
In den letzten Jahren wurde vermehrt über eine Wild Vorzeigepflicht für Gämsen und Reh 
gesprochen. Im Jahr 2023 wurde die neue Jagdverordnung angepasst und vom Land und 
Regierungsrat genehmigt. Wir befürchten, dass die Vorzeigepflicht in den neuen Jagdbe-
triebsvorschriften ein Thema werden könnte. Dies wäre für uns Urner Jägerinnen und Jäger, 
insbesondere für die «Grenzjäger», einschneidend. 

Antragstext: 
Auf der Urner Jagd ist von der Vorweisungspflicht für Gams- und Rehwild abzusehen. 
Stattdessen soll bei einer Praxisänderung eine erprobte Jagd-App für Jägerinnen und 
Jäger von der Jagdverwaltung installiert und bewirtschaftet werden. 

Argumente: 

1. Einsparung von Personalressourcen und Verwaltungskosten 
2. Positive Erfahrungen anderer Kantone mit Jagd-Apps 
3. Flexiblere Gestaltung der Jagdplanung 
4. Fotografische Dokumentation statt Vorzeigung des Wildes 
5. Bessere Einhaltung der Wildbret-Hygiene 
6. Ökologische und ökonomische Vorteile ("Grünere Jagd") 
7. Effizientere Auswertung digitaler Daten 
8. Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch weniger Fahrten zur Annahmestation 
9. Förderung der Digitalisierung und Modernisierung des Jagdwesens 
10. Erhöhung der Effizienz in Arbeitsabläufen durch Nutzung einer App 
11. Unterstützung der Jägergemeinschaft durch Wissensaustausch und Unterstützung älterer 

Jäger 

Wir sind überzeugt, dass diese Argumente ausreichen, um im Falle einer Praxisänderung 
nicht eine Vorzeigepflicht einzuführen, sondern zeitgemäß mit einer App zu arbeiten. 

Vielen Dank für Ihre Zustimmung und Unterstützung. 

Im Namen der Rindermattner Jäger, 
Arnold Felix Junior 
 
 
Schattdorf, 29. Januar 2024 

 


